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Parlamentarische Initiative (SPK-N)
Frauenmindestquoten für Nationalratswahllisten
Bericht vom 4. März 1999 der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrats

Stellungnahme des Bundesrates

vom 31. März 1999

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren,

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hat den Bundesrat eingeladen,
nach Artikel 2Huatcr Absatz 4 des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) zu ihrem Be-
richt und Antrag vom 4. März 1999 betreffend Frauenmindestquoten für National-
ratswahllisten Stellung zu nehmen.

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf Ziffer l unserer ein-
lässlichen Stellungnahme vom 9. September 1998 zur parlamentarischen Initiative
der SPK-N 98.429 Frauenmindestquoten für Nationalratswahlen (BB1 Ì998 4769).

Der Bundesrat wehrt sich nicht gegen einen Versuch bei den Nationalratswahlen
2003 und 2007; ob die vorgeschlagenen Massnahmen greifen, wird sich weisen
müssen.

Verfahrensrechtlich stellt sich noch die Frage, was mit der bereits beim Ständerat
hängigen, gleichlautenden parlamentarischen Initiative 98.429 angesichts des neuen
Vorstosses geschehen soll. Doch dies betrifft parlamentarisches Hausrecht, zu wel-
chem sich der Bundesrat traditionell einer Meinungsäusserang enthält.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
unserer vorzüglichen Hochachtung.

.31. März 1999 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Die Bundespräsidentin: Ruth Dreifuss
Der Bundeskanzler; François Couchepin
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